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ProEessbevolIm ächtigten

Kläger und Revisionsbeklagter,

gegen

Deutsche Rentenversicherung Bund,
Ruhrstraßa 2,10709 Berlin,

befgeladen: •

Beklagte und Revisionsklägerin,

1. Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Baden-Württemberg,
Hohe Straße 16, 70174 Stuttgart,

Prozessbevcllmächögter:

2.

"• *V''

Der 5. Senat des Bundessozialgerichts hat auf die mündliche Verhandlung vom

3. April 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Berchtold, den Richter

Dr. K o 10 c z e k und den Richter K a r m a n s k i sowie die ehrenamtlichen Richter

K o V a r und Gunther

für Recht erkannt:
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Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Landessozialgerichts Baden-

Württemberg vom 19. Februar 2013 aufgehoben und die Berufung des Klägers

gegen das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom23. März 2011 zurückgewiesen.

Außergerichtliche Kosten des Rechtsstreits sind nicht zu erstatten.

Gründe:

Die Beteiligten streiten darüber, ob die Beklagte den Kläger für seine Tätigkeit ais Vorstandsre

ferent und Compiiance-Beauftragter bei der Beigeladenen zu 2., einem Reisevei"sicherungsun-

temehmen, ab dem 1.1.2010 bis zum 30.6.2012 von der Versicherungspflicht in der gesetzli

chen Rentenversicherung befreien muss.

Der 1980 geborene Kläger ist seit Februar 2008 Rlichtmitglied der Rechtsanwaltskammer

(RAK) Karlsruhe und der Beigeladenen zu 1. im Oktober 2008 nahm er eine zeitlich befristete

Tätigkeit als Volljurist/Mitarbeiter bei der Beigeladenen zu 2. auf (Anstellungsverirag vom

5.9.2008), für die ihn die Beklagte von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi

cherung befreite (Bescheid vom 25.11.2008, mit Wirl<ung ab 1.8.2009 aufgehoben durch Be

scheid vom 10.12.2010). Ab Juni 2009 wechselte er firmenintern in die Funktion des "Vorstands-

referenten", wofür nach der Stellenausschreibung "ein erfolgreich abgeschlossenes Studium

und mehrere Jahre Berufserfahrung" erforderlich waren. Nach Aussage des Vorstandsvorsit

zenden der Beigeladenen zu 2. habe der Kläger jedoch das Zweite Juristische Staatsexamen

benötigt, weil er für die Gestaltung und Verhandlung von übergeordneten Untemehmensverträ-

gen verantwortlich gewesen sei. Dies habe die Fähigkeit erfordert, selbständig Verhandlungen

zu führen und unabhängig Entscheidungen zu treffen (schriftliche Zeugenaussage vom

28.10.2010). In der Stellenausschreibung hieß es weiter: "Das Aufgabengebiet umfasst die Be

ratung, Unterstützung und Entlastung des Vorstandsvorsitzenden bei seinen Aufgaben im Kon

zern, in Verbänden, Gremien und im politischen Umfeld. Sie erstellen Referate, Präsentationen,

Publikationen sowie Berichte und Analysen. 2u Ihren weiteren Aufgaben gehört das eigenver

antwortliche Vor- und Nachbereiten von Aufsichtsratssitzungen und Besprechungen. Außerdem

erledigen Sie die Korrespondenz und unterstützen den Vorstandsvorsitzenden bei der Budgeter-

steilung." Daneben ubernahm der Kläger die Funktion des "Compliance-Beauftragten", die nach

Angaben des Vorstandsvorsitzenden der Beigeladenen zu 2. das Zweite Juristische Staatsexa

men voraussetzte, weil die Tätigkeit weit über eine lediglich gutachterliche Stellungnahme oder

Beurteilung durch einen Diplom-Juristen hinausgehe. Die Aufgabe des 'Compllance-Beauftrag-

ten" bestehe ua darin, persönliche Strafbarkeltsrisiken für Mitarbeiter und Organmilglieder sowie

Haftungsrisiken für das Unternehmen und den Vorstand zu vermeiden (Schreiben der Beigela

denen zu 2. vom 2.9.2009 und schriftliche Zeugenaussage des Vorstandsvorsihenden vom
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28.10.2010). Ab dem 1.8.2009 wurde der Anstellungsvertrag vom 5.9.2008 entfristet und die

monatlichen Bruttobezüge angehoben (Nachtrag vom 9.3.2009 zum Anstellungsvertrag). Seit

dem 1.7.2012 ist der Kläger für "International Business Compliance" bei der Beigeladenen zu 2.

zuständig. ;

Am 25.5.2009 beantragte der Kläger, ihn weiterhin von der Versicherungspflicht in der gesetzli

chen Rentenversicherung zu befreien. Er wies darauf hin, nach wie vor als Voltjurist bei der Bei

geladenen zu 2. angestellt zu sein und eine rechtsanwaltstypische Tätigkeit auszuüben. Der

Schwerpunkt, seiner rechtlichen Arbeit liege nunmehr ua bei Vorständsangelegenheiten. Die

Beigeladene zu 2. bestätigte, dass der Kläger mit eigenen Entscheidungskompetenzen ausge

stattet-und wesentlich an Abstimmungs- und Entscheidungsprozessen beteiligt sei. Viele Aufga

ben könne nur ein Volljurist/Rechtsanwalt umfassend erledigen. Die Ernennung zum Compli-

ance-Beauftragten setze den Abschluss zweier juristischer Staatsexamina voraus; die Zulas

sung als Rechtsanwalt sei wünschenswert fSc/jre/ben der Beigeladenen zu 2. vom 9.11.2009).

Die Beklagte lehnte den Befreiungsantrag ab, well die Beschäftigung als Vorstandsreferent

keine Befähigung zum Richteramt erfordere und die Beschäftigung als Jurist/Compllance-Be-

auftragter nicht zwingend von einem Rechtsanwalt ausgeübt werden müsse (Bescheid vom

21.10.2009 und Widerspnjchsbescheid vom 10.3.2010).

Das SG Karlsruhe hat die Klage abgewiesen, ohne die Entscheidung der Beklagten im Bescheid

vom 10.12,2010, die Befreiung im Bescheid vom 25.11.2008 aufzuheben, gemäß §96 SGG in

das Nageverfahren elnzubeziehen CÜrte// vom 23.3.2011). Aufdie Beaifung des Klägers hat das

LSG das erstlnstanzliche Urteil vom 23.3.2011 sowie den Bescheid vom 21.10.2009 in der Ge

stalt des V\/lderspruchsbeschelds vom 10.3.2010 aufgehoben und die Beklagte verpflichtet, den

Kläger für die Zeit vom 1.1.2010 bis zum 30.6.2012 von der Versfchenjngspfllcht in der gesetzli

chen Rentenversicherung zu befreien (Urteil vom 19.2.2013): Der gegen Entgelt abhängig be

schäftige und rentenversichenjngspflichtige Kläger sei Pflichtmitglied der RAK und der Beigela

denen zu 1. Diese Pflichtmitgliedschaften bestünden auch "wegen der" Beschäftigung als Vor

standsreferent und Compliance-Beauftragter. Eine kausale Beziehung sei indes nicht erforder

lich, weil § 6 Abs 1 S1 Nr1 SGB VI ansonsten - jedenfalls für Rechtsanwälte - weitgehend leer

laufe. Die Auffassung, dass bei einer abhängigen Beschäftigung von Juristen mit der Befähi

gung zum Richteramt bei einem nichtanwaltllchen Arbeitgeber (Untemehmensjuristen oder Syn

dikusanwälte) eine Befreiung von der Rentenversichenjngspflfcht für die abhängige Versiche

rungspflichtige Beschäftigung nur dann in Betracht komme, wenn es sich dabei um eine anwait-

liehe Tätigkeit handele, dh um die Ausübung einer dem Kammerberuf entsprechenden berufs

spezifischen Tätigkeit, finde im Gesetz keine Stütze. Auch die sog "Vier-Kriterien-Theorie", wo

nach Syndikusanwalte nur befreit werden könnten, wenn Ihre Tätigkeit die Rechtsbera

tung, -entschetdung, -gestaltung und -Vermittlung umfasse, set als ^ÜDgrenzungsformel ungeeig

net Vielmehr sei ein Befreiungsanspruch bereits dann gegeben, wenn die jeweilige Beschäfti

gung weder die Versagung oder Rücknahme der Rechtsanwaltszulassung noch ihren Widerruf •

rechtfertige (§ 7 Nr 8, § 14 Abs 1 und Abs 2 Nr 8 BRAO). Insoweitkomme der Zulassungsent-
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scheidung der RAK Tatbeslandswirkung gegenüber dem Rentenversicherurigsträger (und den
Gerichten) zu.

Dagegen hat die Beklagte die vom LSG zugelassene Revision eingelegt. Sie rügt die Verletzung
materiellen Rechts (§6Abs1 S1 Nr 1SGB VI): Das LSG habedurch seinen personenbezoge

nen Ansatz weder den Wortlaut der Nonn noch die Intention des Gesetzgebers rechtlich

zutreffend gewürdigt. Nach dem Berufungsurteil seien alie Tätigkeiten eines Rechtsanwalts, die
mit seiner Zulassung vereinbar seien, von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversichenjng zu befreien, und zwar unabhängig davon, ob es sich Oberhaupt um
juristisch-anwalülche Tätigkeiten handele. Der erstmalige Befreiungsbescheid habe dann
faktisch Dauerwirkung, die erst mit der Rücknahme oder dem Widerruf der
Rechtsanwadszulassung ende, scdass die Bescheidung weiterer Befreiungsanträge nutzlose
Verwaltungsarbeit sei. Im Ergebnis würden der SoIldarg.emeinschaft - in Abhängigkeil von der
Zulassungspraxis der RAK - Rentenversicherungsbeiträge in erheblicher Höhe entzogen. Um
dies zu verhindern, müsse der Rentenversichemngsträger den Zusammenhang zwischen der
konkret ausgeübten anwaltlichen Beschäftigung bei einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber und
den Pflichtmitgliedschaften in RAK und Versorgungswerk positiv feststellen. Dies sei der Fall,
wann die jeweilige Beschäftigung inhaltlich durch Merkmale einer anwaltlichen Tätigkalt
gekennzeichnet sei und nur von Personen ausgeübt werden könne, die zum Richteramt befähigt
seien. Darüber hinaus müsse die jeweilige Beschäftigung alle Merkmale der "Vier-Kriterien-
Theorie" kumulativ erfüllen. Die Stellenausschreibung, auf die sich der Kläger beworben habe,

spreche Absolventen der verschiedensten Fachrichtungen an, wobei weder ein juristisches
Studium noch die Ablegung der zweiten juristischen Staateprüfung Einstellungsvoraussetzung

gewesen sei. Schon deshalb könne keine anwaltliche Tätigkeit vorliegen. Auch bei der
Betätigung alsCompliance-Beauftragter stünden rechtliche Fragen nicht im Mittelpunkt.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom 19. Februar 2013 aufzu

heben unddie Berufung des Klägers gegen das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom

23. März 2011 zurückzuweisen.

Der Kläger beantragt,

die Revision zurückzuweisen.

Als Vorstandsreferent und Compliance-Beauftragter habe er eine berufsspezifisch-anwaitliche
Tätigkeit im Rahmen seiner Rechtsanwaltszulassung ausgeübt. Zur Vermeidung einer doppel
ten Beitragspflicht seier daher gemäß § 6 Abs 1 S 1 Nrl SGB VI von der gesetzlichen Renten
versicherungspflicht zu befreien. Die Doppelberufstheorie des BGH, die die Beklagte erwähne,

unddie Vier-Kriterien-Theorie, die sie heranziehe, seien rechts- bzwverfassungswidrig.
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9 Die Beigeladene zu 1die keinen Antrag stellt, trägt vor, das Tatbestandsmerkmal "wegen" solle

zum Ausdruck bringen, dass die ins Auge getasste Beschäftigung in einem sachlichen Zusam

menhang mit einer berufsspezifischen Anwaltstätigkeit stehen müsse, die durch Kammeimlt-

gliedschaft der besonderen berufsrechtlichen Überwachung und Qualitätssicherung unterliege.
Es sei daher nach einer Kriterienformel zu suchen, mit deren Hitfe zwischen anwaltsspezifischer

und -unspezifischer, anwaltlicher und nichtanwaitlicher Tätigkeit unterschieden werden könne.

Dtes leiste die sog "Vier-Kriterlen-Theorie°, die die Friedensgrenze zwischen gesetzlicher Ren

tenversicherung und berufsständischer Versorgung ziehe, sich In langjährigerVerwaltungspraxis

bewährt habe und inhaltlich beschreibe, was das Berufsbild des Anwalts IS der §§ 1 bis 3 BRAO

ausmache. Selbst die Beklagte wende die "Vier-Kriterien-Formel' an; sie sei weder durch eine

zwischenzeitliche Ändamng in den tatsächlichen Verhältnissen überholt noch sei der "Syndikus-
anwalt" ein neuer Beoifsstand. Ob die Tätigkeit des Klägers als anwaltliche Tätigkeit zu klassifi

zieren sei, könne nach den bisherigen Feststellungen nicht abscliließend beurteilt werden. Die

Im Verwaltungsverfahren vorgelegten Unterlagen wiesen stark In die Richtung, dass die vier

Kriterien für eine Rechtsanwaltstätigkeit erfüllt seien. Am besten sei es jedoch, wenn die

RAK - wie es das LSG befürworte - mit Bindungswirkung für das Befreiungsverfahren darüber

entscheide, ob das Kammermitglled berufsspezifisch tätig sei.

10 Die Beigeladene zu 2. beantragt,

die Revision zurückzuweisen.

11 Wie aus ihrer Stellen- und Funktionsbeschreibung sowie der Zeugenaussage Ihres Vorstands

vorsitzenden hervorgehe, sei der Kläger bei ihr als Rechtsanwalt tätig, dem sie mitder unwider

ruflichen Freistellungsertclärung ihr besonderes Vertrauen ausgesprochen habe. Zudem habe

sie im Befreiungsverfahren ausdrücklich bestätigt, dass eine anwaltlicihe Tätigkeit ausgeübt

werde, wobei diese Bnschätzung gemäl3 Art12 GG In Ihrem Ermessen stehe. §6 SGBVlsei

keine Ausnahmevorschrift, sondern eine Kolllsions- bzw Konfliktlösungsnorm, für die es auf die

konkrete berufsspezifische Tätigkeit ankomme, dieden jeweiligen Antragsteller kammerpflichtig

mache, was anhandder BRAO zu prüfen sei. Diesedefiniere aber keine Beschäftigung, "wegen

der" eine Mitgliedschaft in einer RAK bestehe. Sozialversicherungsrechtlich sei die Doppelbe

rufstheorie ebenso unbeachtlich wie die Frage, ob sich die Berufshaftpfliclit auch auf die ange

stellteTätigkeit beziehe. Stattdessen habe sich in der Rechtspraxis die "Vier-Krlterien-Theorie"

durchgesetzt, wie aus der Liste entsprechender erstinstanzlicher Entscheidungen hervorgehe.

SyndikusanwäHe seien seit über 125 Jahren Integraler Bestandteil der deutschen Anwaltschaft

und deshalb keine 'neue Berufsgruppe". Der Beklagten sei schließlich entgegenzuhalten, dass

sie selbst die Tätigkeiten als Vorstandsreferent und auch im Complianceberelch in aller Regel

als befreiungsfähig ansehe. '
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12 Die Revisionder Beklagten Ist begründet.

13 Zu Unrecht hat das LSG auf die Berufung des Klägers das klageabweisende Urteil des SG vom

23.3.2011 sowie den Bescheid vom 21.10.2009 und den Widerspmchsbescheid vom 10.3.2010

aufgehoben und die Beklagte verpflichtet, ihn für seine Tätigkeit als Vorstandsreferent und
Compllance-Beauftragter bei der Beigeladenen zu 2. im Zeitraum vom 1.1.2010 bis 30.6.2012
von der Versicherungspflicht in dergesetzlichen Rentenversicherung zu befreien. Das Urteil des
Berufungsgerichts vom 19.2.2013 verletzt Bundesrecht (§162 SGG). Dem Kläger steht kein
Befreiungsrecht zu.

14 Als Anspruchsgrundlage kommt allein § 6 Abs 1 S 1 Nr 1 SGB VI in der Neufassung von Art 1
Nr 3 Buchst a des Gesetzes zur Ändenjng des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und anderer

Gesetze (SGBBuaÄndG) vom 15.12.1995 (BGB! I 1824) in Betracht, der am 1.1,1996 in Kraft
getreten und durch Art 1 Nr 2 des Gesetzes zur Organisationsreform in der gesetzlichen Ren
tenversicherung (RVOrgG) vom 9.12.2004 (BGBII 3242) ab dem 1.1.2005 (Art 86Abs 1 aaO)
geringfügig modifiziert worden ist. Danach werden von der Versicherungspflicht befreit Beschäf
tigte und selbständig Tätige für die Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit, wegen der sie
aufgrund einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied
einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufs

gruppe (berufsständische Versorgungseinrichtung) und zugleich kraft gesetzlicher Verpflichtung
Mitglied einer berufsständischen Kammer sind, wenn

a) am jeweiligen Ort der Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit für ihre Berufsgruppe
bereits vor dem 1.1.1995 eine gesetzliche Verpflichtung zur Mitgliedschaft in der be

rufsständischen Kammer bestanden hat,

b) für sie nach näherer Maßgabe der Satzung einkommensbezogene Beiträge unter Be
rücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze zur berufsständischen Versorgungsein

richtung zu zahlen sind und

c) aufgrund dieser Beiträge Leistungen für den Fall vennlnderter Erwerbsfähigkeit urid des
Atters sowie für Hinteitjliebene erbracht und angepasst werden, wobei auch die finanzi

elle Lage derberufsständischen Versorgungseinrichtung zu berücksichtigen ist.

"15 1. Der Kläger war im streitbefangenen Zeitraum abhängig beschäftigt, weil die konstituierenden
Merkmale des entsprechenden sozialrechtlichen Anknüpfungssachverhalts (§ 7 Abs 1 S 1
SGB IV) nach den unangefochtenen und damit bindenden tatsächlichen Feststellungen des
LSG (§ 163 SGG) vorliegen. Hiernach erbrachte der Kläger bei der Beigeladenen zu 2. als Vor
standsreferent und Compliance-Beauftragter nichtselbständige Arbeil in einem Arbeitsverhältnis

(§§ 611 ff BGB). Aufgrund der Bruttovergütung iH von monatlich 3681.00 Euro, die deutlich über
der Gerlngfügigkeitsgr^nze (§6 Abs 2 S 1Nr 1SGB VI iVm §8Abs 1SGB IV) lag, war erauch
{renten-)verslcherungspflichtig 1S 1 Nr 1Halbs 1Alt 1SGB V!).
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16 2. Der Wäger ist nach den für den Senat bindenden Feststellungen des Berufungsgerichts ab

dem 22.2^008 durch die RAK Karisruhe zur Rechtsanwaltschaft zugelassen worden, teh hin

reichend deutlich ist damit vor dem Hintergrund von § 12 Abs 1, § 34'BRAO gleichzeitig festge

stellt, dass am selben Tag der entsprechende (t>egünstigende) Venwaltungsakt (§3SS 1 VwVfG

iVm§32Abs 1 S 1 BRAO), verkörpert in einer von der RAK ausgestellten Urkunde, durch Aus

händigung wirksam geworden ist (§ 12 Abs 1 BRAO). Gemäß § 12 Abs 3 BRAO wurde der Klä

ger damit kraft gesetzlicher Verpflichtung (eo ipso) obligatorisches Pfiichtmitglied der zulassen

den RAK Karisruhe (§ 60 Abs 1 S2.BRAO). Fehler im Zulassungsverfahren oder etwaige Ver

stöße gegen berufsrechtitche Pflichten lassen diese Pflichtmitgliedschaft unberührt Der ua fijr

die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft als Handlungsform vorgeschriebene Verwaltungsakt (vgl

BGH • Senat fOr Anwaltssachen - Beschluss vom 15.10.2012 -AnwZ(BrfG) 45/12- NJW-RR

2013, 303, 304 RdNr7) bleibt nach den damit einschlägigen allgemeinen Vorschriften des

jeweiligen Venwaltungsverfahrensgesetzes (§§35 ff VwVfG) wirksam, solange und soweit er

nicht zurijckgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf

andere Weise erledigtist (§ 43 Abs2 VwVfG iVm § 32 Abs 1 S 1 BRAO). Das LSG hat derartige

Aufhebungs- oder Erledigungstatbestände nicht festgestellt. Die rechtsgestaltenden Wirkungen

des Zulassüngsvenwaltungsakts sind damit auch von den mit der Durchfiührung der Sozialversi

cherung betrauten Behörden und den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit In der Weise zu

beachten, dass die dort getroffenen Regelungen auch ihnen gegenüber als verbindlich anzuse

hen sind (sog fatoestandswirkung). Hiervon geht auch das Berufungsgericht aus.

17 3. Das LSG hat zudem festgestellt, dass der Kläger zugleich "aufgrund einer durch Gesetz an

geordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Ivlitglied einer öffentlich-rechtlichen Ver

sicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung seiner Berufsgaippe (berufsständische Ver

sorgungseinrichtung)' geworden ist Die Beigeladene zu 1. ist als Versorgungswerk der Rechts

anwälte In Baden-Württemberg eine berufsständische Versorgungseinrichtung. N/fit der Zulas

sung durch die R'AK wurde der Kläger, der damals das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet
hatte, auf der Grundlage der einschlägigen versorgungs- und kammerrechtlichen Normen des

niclitrevislblen Landesrechts In § 5 Abs 2 des Gesetzes über das Versorgungswerk der Rechts

anwälte in Baden-Württemberg (Rechtsanwaltsversorgungsgesetz - RAVG) vom 10.12.1984

iVm § 10 Abs 1 S 1, § 5 Abs 2 der Satzung der Beigeladenen zu 1. ipso iure (ohne Eriass eines

weiteren Verwaltungs- oder eines anderen konstitutiven Rechtsakts) zeltgleich obligatorisches

Pflichtmitglied der Belgeladenen zu 1. und zugleich kraft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied der

RAK Karlsruhe.

18 4. § 6 Abs 1 S1 Nr 1 SGB VI gibt indessen versichenjngspfltehtig Beschäftigten, die gleichzeitig

verkammerte Mitglieder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung sind, einen.Anspruch

auf Befreiung von der Versicherungspflicht nur für die "Beschäftigung, wegen der" sie auf Grund

einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer

öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe
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{berufsständische Versorgungseinrichtung) und zugleich l<raft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied

einer berufsständischen Kammer sind. Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erfolgt allerdings

weder im Blick auf eine "Beschäftigung" noch auf einen bestimmten Kreis anwaltlicher Betäti

gungen. Vielmehr ist mitder statusbegründenden Zulassung stets der volle Umfang anwaitlicher

Berufsausübung eröffnet, der damit auch zur Mitgliedschaft-in der berufsständischen Versor

gungseinrichtung fuhrt. Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft wird nämlich unter den tatbe

standlichen Voraussetzungen insbesondere der §§ 4 ff BRAOunabhängig, von einer bestimmten

Tätigkeit im Wesentlichen personenbezogen und ohne zusätzliche Beschränkung für alle Betäti

gungen erteilt, die mit dem Berufdes Rechtsanwalts als unabhängiges Organ der Rechtspflege
/

(§ 1 BRAO) und als berufener unabhängiger Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegen

heiten (§ 3 Abs 1 BRAO) verbunden sind. Im Blick hierauf könnten bei einem strikt Wortlaut

getreuen Normverständnis die tatbestandlichen Befreiungsvoraussetzungen bei Rechtsanwälten

zumindest grundsätzlich nicht erfüllt werden, worauf auch das LSG hinweist, Die rentenrechtli

che Funktion des § 6 Abs 1 S 1 Nr 1 SGB VI erlaubt und fordert deshalb zwingend ein den Ge

gebenheiten des anwaitlichen Berufs- und Versorgungsrechts angepasstes Verständnis des

Tatbestandselements derselben Beschäftigung ("... für die Beschäftigung, wegen der..."), wenn

und soweit es gerade in diesem Kontext Anwendung findet. Diese auch in der Literatur erörter

ten Schwierigkeiten schließen indessen die Anwendbarkeit nicht gmndsätzlich aus. Im vorlie

genden Zusammenhang kann unter 'derselben Beschäftigung" IS der Norm die 'von der Be

schäftigung erfässte Erwerbstätlgkeit"verstanden werden.

19 §6 Abs 1 S1 Nr1 SGB VI betrifft die Koexistenz von jeweils aufgrund öffentlich-rechtlichen

Zwangs angeordneten Versorgungen für die Fälle von verminderter Erwerbsfähigkeit, Alter und

Tod (sog "doppelte PfJichtmitgüedschaft", Prossliner, NZA 2013, 1384, 1389). Er überlässt es

dem hiernach gesetzlich Ermächtigten, es nach jeweils eigener Willensentscheldung entweder

durch Untätigkeit bei der Parallelität als gesetzlich stillschweigend angelegtem Regelfall zu be

lassen oder unter den gesetzlich im Einzelnen bestimmten Voraussetzungen durch einen hierauf

gerichteten materiell-rechtlichen Antrag (§6 Abs 2 SGB VI) sein Recht auf Befreiung von der

Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung unter Verbleib in der berufsständi

schen Versorgungseinrichtung geltend zu machen. Mit einem Gebrauchmachen von der gesetz

lich eröffneten positiven Gestaltungsmöglichkeit kann im Ergebnis eine Doppelbelastung mit

Beiträgen und eine mehrfache Äbsichemng vergleichbarer Risiken vermieden werden. Das Ver

ständnis von § 6 Abs 1 S1 Nr 1 SGB VI hat sich an dieser systemübergreifenden Koordinie

rungsfunktion zu orientleren und darf daher nicht bereits die Schnittmenge beider Bereiche allein

nach Kriterien der gesetzlichen Rentenversicherung ("Beschäftigung") bestimmen, die für die

Zugehörigkeit zu den berufsständlschen Versorgungseinrichtungen grundsätzlich ohne Bedeu

tung sind.

20 Maßgeblich für die Einbeziehung in die berufsstandische Versorgung ist grundsätzlich nämlich

v^^eder die inhaltliche Beschränkung auf einzelne Verrichtungen Innerhalb eines Berufsbildes

. noch die Form von deren Erbringung in persönlicher Abhängigkeit von einem Arbeitgeber, son-
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dern der durch Zulassungsakt eröffnete Zugang zu einer Berufstätigkeit in Ihrer Gesamtheit.

Beide Sicherungsformen (gesetzliche Rentenversicherung und berufsständische Versorgung)

stimmen jedoch - als Minus gegenüber der 'Beschäftigung", die § 6 Abs 1 S 1 Nr1 SGB VI auf

beide Steherungssysteme anzuwenden scheint - jedenfalls darin überein, dass sie inhaltlich

jeweils an die Ausübung einer Erwerbstäägkelt anknüpfen und Schutz gegen die wirtschaftlichen

Folgen gerade hiermit verbundener Risiken gewährleisten. Kommt daher in Betracht, dass ein

und dieselbe Erwerbstätigkeit zur Versicherungspfiicht in beiden Sicherungssystertien führt, ist

bereits damit der Anwendungsbereich von § 6 Abs 1 S 1 Nr 1 SGB VI eröffnet und eine wei

tergehende Prüfung veranlasst.

21 5. Der Kläger erfüllt Indessen auch die Voraussetzungen der in dieser Weise modifiziert ver-

starrdenen Norm nicht. Seine Erwerbstätigkeit bei der Beigeladenen zu 2. kann dem Berufsfeld

der Rechtsanwältin/des Rechtsanwalts von vornherein nicht zugeordnet werden. Denn die

anwaltliche Benjfsausübung ist in der äußeren Form der Beschäftigung nicht möglich. Umge

kehrt bedarf es mangels Tätigkeit in einer konkreten fremden Angelegenheit für die Erbringung
von Rechtsdienstleistungen gegenüber einem Arbeitgeber keiner Zulassung zur Rechtsanwalt

schaft (§2 Abs 1, §3 des Gesetzes überaußergerichtliche Rechtsdienstleistungen • RDG). Die .

im Rahmen der Beschäftigung erbrachte Erwerbstätigkeit Ist damit für seine Mitgliedschaft bei

der Beigeladenen zu1. und die hierdurch parallel zurgesetzlichen Rentenversicherung begrün

dete öffentlich-rechtliche Sicherung ohne Bedeutung, sodass es bereits deshalb an der Grund

voraussetzung von § 6 Abs 1 S 1 Nr 1 SGB VI fehlt und sich eine weitergehende inhaltliche

Prüfung erübrigt. Der erkennende Senat kann dies ungeachtet der Tatbestandswirkung der Zu

lassung des Klägers zur Rechtsanwaltschaft auf der Grundlage der Feststellungen des Beru

fungsgerichts nach dem einschlägigen Bundesrecht selbst abschließend beurteilen. Entspre

chende statusbegrijndende Venwaltungsakte umfassen ihrem Regelungsgehalt nach nicht die

Zuordnung einzelner Tätigkelten und sind Insofern im konkreten Zusammenhang notwendig der
eigenständigen Auslegung und Anwendung bedürftig.

22 Die angegriffenen Verwaltungsakte sind bereits deshalb rechtmäßig und verietzen den Kläger

nicht in seinen Rechten. Auf das Fehlen von Feststellungen des LSG zu den Voraussetzungen

von § 6 Abs 3 Nr 1 SGB VI und auf die rechtliche Bedeutung der dort als Voraussetzung einer

Entscheidung der Beklagten über die Befreiung geforderten Bestätigung des "Vorllegens der

Voraussetzungen" kommt es unter diesen Umständen voriiegend nicht an (vgl hierzu BSG vom

31.10.2012- B 12 R 3/11 R - BSGE112, 108 SozR 4-2600 § 6 Nr9, RdNr36).

23 Die scheinbare Unvereinbarkeit von § 6 Abs 1 S1 Nr 1 SGB VI mit "kammerrechtlichen Nor

men" erlaubt es nicht, seinen Wortlaut weitergehend hintanzustellen. Eines systemübergreifen

den Verständnisses der Vorschrift bedarf es allein, wenn und soweit das Gesetz notwendig

einen Identischen Ausgangssachverhalt ("dieselbe Beschäftigung" Im Sinne einer'potenziell

doppelrelevanten Enverbstätigkelt) erfordert. Kommt es dagegen auf die Voraussetzungen der
sich aus dieser Erwerbstätigkeit ergebenden Versicherungspflicht nach dem spezifischen Bin-
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nenrecht der jeweiligen Sicherungsfomi an, beruht die Anwendbarkeit von §6 Abs 1 S1 Nr 1
SQB VI nicht etwa auf der Erfüllung eines einzigen, soFMJem auf dem kumulativen Vorliegen
mehrerer einschlägiger und gesondert zu prüfender Tatbestände. Aus der Sicht der gesetzlichen
Rentenversicherung kann daher ua nicht darauf verzichtet werden, dass die konkret in Frage
stehende Enwerbstätigkeit gerade in der äußeren Form einer Beschäftigung (§7 Abs 1 S1
SGBIV) ausgeübt werden kann und andererseits gleichzeitig zur Mitgliedschaft in einer berufs
ständischen Versorgungseinrichtung führt. Eine lediglich inhaltliche Überschneidung der in den
zu koordinierenden Systemen erfassten Erwerbstätigkeit genügt daher nicht. Sie ist zwar stets
notwendig, doch Ist sie^ ggf rechtlich - wie in Fällen der vorliegenden Art - nicht hinreichend.
Andernfalls würde im Wege der "Auslegung" das funktionell unver^chtbare Erfordernis der
Doppelrelevanz einer Enverbstätigkeit aufgegeben und damit der tatbestandliche Anwendungs
bereich von §6 Abs 1 S1 Nr 1 SGB VI überhaupt verlassen. Prüfungstechnisch erübrigt sich
jedes Eingehen auf inhaltliche Aspekte einer in Frage stehenden Erwerbstätigkeit, wenn bereits
aufgrund ihrer äußeren Form ausscheidet, dass sie mehrfach Versicherungspfiicht begründen
könnte.

24 Der Senat legt seiner Beurteilung der sozialrechtlichen (Vor-)Frage, ob eine Enwerbstätigkeit
dem Bereich anwaltlicher Berufstätigkeit zugeordnet werden kann, obwohl sie im Rahmen einer
Beschäftigung einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber geschuldet ist, die ständige übereinstim
mende Rechtsprechung des für das Berufsrecht der Rechtsanwälte zuständigen BGH, des
BVerfG und des EuGH zugrunde. Er sieht auch nach eigener Prüfung keinen Rechtsgrund, hier
von abzuweichen, was grundsätzlich ohnehin erst nach Vorläge an den EuGH (Art 267 des Ver
trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union -AEUV), das BVerfG (Art 100 Abs 1 GG)
und/oder durch Vorlage an den Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes
C5 11 des Gesetzes zur Wahrung der Einheit}icht<eit der Rechtsprechung der obersten Gerichts
höfe des Bundes - RsprB'nhG) möglich gewesen wäre. Es fällt auf, dasssich die i=levisionsenvi-
derung des anwaltlich vertretenen urwi seinerseits zur Rechtsanwaltschaft zugelassenen Klägers
mit diesem überkommenen und gefestigten Bestand des anwaltlichen Berufsrechts allenfalls am
Rande befasst und lediglich behauptet, die sog Doppelberufstheorie sei verfassungswidrig, ohne
dies jedoch unter Benennung einer angeblich verietzten Verfassungsnorm auch nur ansatzweise
2u begründen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Rechtsprechung des BGH. dessen Senat
für Anwaltssachen neben dem Präsidenten des BGH sowie zwei Mitgliedern des BGH gerade

aus Gründen der berufsspezifischen Sachkunde mit zwei Rechtsanwälten als Beisitzern besetzt
istr^ 106Abs2S1 BRAO).

25 Ungeachtet des Fehlens einer ausdrücklichen gesetzlichen Umschreibung ist zunächst der
rechtliche Sprachgebrauch in der ständigen i^echtsprechung insbesondere des Senats für An
waltssachen des BGH. dem sich der erkennende Senat auch insofern anschließt, geklärt. Hier

nach ist unter einem "Syndikus' derjenige zu verstehen, der als ständiger Rechtsberater in ei
nem festen Dienst- oder Ansteliungsverhältnis bei einem bestimmten Arbeitgeber steht. Der
"Syndikusanwatt" ist gleichzeitig als Rechtsanwalt zugelassen (vgl exemplarisch BGH Urteil vom
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25.2.1999 • IXZR 384/97- BGHZ 141, 69, 71 mit Hinweis auf BT-Drucks 111/120 S 77 und Be-

schlussvom7.2.2011'AnwZ(B)20/10'NJW20li, 1517, 1518RdNr6}.

26 Inhaltlich entnimmt der BGH dem In §§ 1 bis 3 BRAO normierten Tätigkeitsbild des Rechtsan

walts In "gefestigter Rechtsprechung" und unter Berufung auf die Gesetzesmaterialien, dass

der Syndikus in dieser Eigenschaft nicht als Rechtsanwalt tätig ist Bereits in der Entscheidung

vom 7.U.'\960(AnwZ(B)4/60 - BGHZ33, 276, 279 f) heißt es insofern:

"Der Syndikusanwalt hat eine Doppelstellung inne: Er Ist einerseits Angestellter und an
dererseits Rechtsanwalt. Soweit es um das Anstellungsverhältnis geht, kann er allerdings

-seine Eigenschaft als Rechtsanwalt nicht abstreifen, aber diese Eigenschaft ändert nichts '
daran, daß das Arbeitsverhäitnis von dem Prinzip der Über- und Unterordnung be
herrscht wird. Die Bundesrechtsanwaltsordnung vermochte nicht in bestehende Arbelts
verträge einzugreifen und schreibt auch für nach ihrem Erlaß abgeschlossene Verträge
keinen neuen Arbeitsvertragsti^Dus vor, der den Syndikusanwalt und seinen Dienstherrn
etwa gleichgeordnet stellt. Wenn man, wie das die Bundesrechtsanwaltsordnung getan
hat, die Institution des Syndikusanwalts bejaht, muß man auch dem gerecht werden, daß
der Syndikusanwalt zwei Arbeitsbereiche hat, nämlich einen arbeitsvertraglich gebunde
nen und einen als freier Anwalt. Die Amtliche Begründung (zu § 59 S. 77) sagt ganz mit
Recht 'Der Syndikusanwait entspricht bei seiner Tätigkeit als Syndikus für. seinen
Dienstherm nicht dem allgemeinen anwaltlichen Berufsbild, wie es in der Vorstellung der
Allgemeinheit besteht In das Berufsbild des Anwalts, das sich von Ihm als einem unab
hängigen Organ der Rechtspflege geformt hat, läßt sich nur die Tätigkeit einfügen, die
der Syndikus als Anwalt außerhalb seines Dienstverhältnisses ausübt. Dagegen sind bei
der Tätigkeit, die er ds Syndikus für seinen Dienstherm leistet, die typischen Wesens
merkmale der freien BerufsausQbung, die das Bild des Anwalts bestimmen, nicht gege
ben'."

27 Hieran wird im Rahmen einer kontinuierlichen Venweisungskette bis heute festgehalten (vgl

exempiansch BGH Beschluss vom 25.4.1988 -AnwZ(B) 2/88- BRAK-Mitt 1988, 271 f, Urteil

vom 25.2.1999 -IXZR 304/97- BGHZ 141, 69, 71: Beschluss vom 13.3.2000 -AnwZ(B)

25/99 - NJW 2000, 1645; Beschluss vom 18.6.2001 'AnwZ(B) 41/00- NJW 2001, 3130; Be

schluss vom 4.11.2009 -AnwZ(B) 16/09-NJVJ 2010, 377, 379 RdNr 17, Insofern in BGHZ

183, 73 ffnicht abgedruckt, Beschluss vom 7.2.2011 -AnwZ(B} 20/10- NJW 2011, 1517, 1518

RdNr&, ebenso BAG Beschluss vom 19.3.1996 -2/\ZB 36/95 ~BAGE 82, 239, 241). Im ge

nannten Beschluss vom 7.2.2011 formuliert der BGH - unter ausdrucklicher Enweiterung dieser

Rechtsprechung auf das Berufsbild des europäischen Rechtsanwalts (§2 Absl

EuRAG) - aktuell wie folgt:

"Nach gefestigter Rechtsprechung zu dem Tätigkeitsbild des Rechtsanwalts nach der
Bundesrechtsanwaltsordnung wird derjenige, der als ständiger Rechtsberater in einem
festen Dienst- oder Anstellungsverhältnis zu einem bestimmten Arbeitgeber steht (Syndi
kus), in dieser Eigenschaft nicht als Rechtsanwalt tätig {BVerfGE87, 287; BGH. Be
schluss vom 18. Juni 2001 -AnwZ(B) 41/00, NJW 2001, 3130; Beschluss vom
4. November 2009 - AnwZ (B) 16/09, NJW 2010, 377 Rn. 17). Die mit dem Dienst- oder
Anstellungsverhältnis verbundenen Bindungen und Abhängigkeiten stehen nicht im Ein
klang mit dem in §§ 1 bis 3 BRAO normierten Berufsbild des Rechtsanwalts als freiem
und unabhängigem Berater und Vertreter aller Rechtsuchenden...."
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28 In Übereinstimmung liiermit zitiert das BVerfG (Beschluss vom 4.11.1932 - 1BvR
79/85ua - BVerfGE87, 287, 294 {) aus der BT-Drucks 111/120, S 56 f:

'Bei der Prüfung im Einzelfall wird der Maßstab anzulegen sein, der sich aus dem all
gemeinen Berufsbild des Rechtsanwalts ergibt. Der Rechtsanwalt muß als solcher in
der Beratung und Vertretung unabhängig und objektiv sein, Will der Bewerber z.B. eine
Tätigkeit beibehalten, die seine ganze Arbeltskraft in Anspruch nimmt und in_der er
streng an fremde Weisungen gebunden ist, sobleibt für eine Ausübung des Berufes als
Anwalt, an den sich jeder Rechtsuchende wenden könnte, kein Raum mehr. Die Be
rufsbezeichnung Rechtsanwalt würde in einem solchem Fall zu einem inhaltsleeren
Titel werden. - Unter ähnlichen Gesichtspunkten lassen sich die Grenzen für den
sogen. Syndikusanwalt bestimmen, der in einem Dienst- oder Anstellungsverhältnis zu
einem bestimmten Arbeitgeber steht. Zwar wird ein Bewerber, der Syndikus und
Rechtsanwalt zugleich sein v/ill, in seiner Eigenschaft als8 y n d i k u s eine juristische
Tätigkeit ausüben, wenn er seinem "Arbeitgeber In Rechtsangelegenheiten Rat und
Beistand gewährt; diese Tätigkeit kann, rein fachtich betrachtet, der beratenden Tätig
keit eines Rechtsanwalts durchaus entsprechen; seine Stellung als Syndikus mag auch .
so bedeutend sein, daß er seinem Arbeitgeber gegenüber selbständig und eigenver
antwortlich zu handeln vermag. Jedoch würde eine ausschließliche Tätigkeit für ein
Unternehmen nicht dem Bild entsprechen, das bei dem Beruf des Rechtsanwaits, von
der Allgemeinheit der Rechtsuchenden her gesehen, in seiner Stellung innerhalb der
Rechtspflege gegeben sein muß. Das Berufsbild des Rechtsanwalts kann nur dann
vorhanden sein, wenn der Syndikus rechtlich und tatsächlich in der Lage ist, neben
seiner Tätigkeit in dem Unternehmen Rechtsuchende als freier Anwalt zu beraten und
zu vertreten. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, so wäre einem Bewerber die
Zulassung zurRechtsanwaltschaft zu versagen...."

29 Damit ist insbesondere geklärt, dass ungeachtet im Einzelfall aibeitsrechtlich eröffneter Mög
lichkeiten, auch gegenüber dem Arbeitgeber sachlich selbständig und eigenverantwortlich" zu
handeln, allein die Eingliedeaing in die von diesem vorgegebene Arbeitsorganisation mit dem

I Berufsbild des Rechtsanwalts'unvereinbar ist. Das für die Zulassung unverzichtbare Berufsbild
i des Rechtsanwalts kann sich damit nur daraus ergeben, dass der Syndikus rechtlich und tat-
j • sächlich in der Lage ist, neben (!) seiner Tätigkeit im Unternehmen Rechtsuchende als freier
f Anwalt zu beraten und zu vertreten. Der Syndikusanwalt ist Rechtsanwalt, nicht weil erSyndikus
j Ist, sondern weil er sich aufgrund einer nur deshalb zu erteilenden Zulassung unabhängig hier-

\ von und daneben gesondert als Rechtsanwalt betätigt. Beide Tätigkeiten sind grundsätzlich
g©trennt zu betrachten (vgl BGH BbscNuss vom 22.3.1999 - PatAnwZ 10/98 - EBE/BGH 1999,

j 150 f, zum Erfordernis einer mindestens haibjährigen Tätigkeit 'hei einem Patentanwalt', das nur
: dann erfüllt ist, wenn derAntragsteller aufdem Gebiet eines Patentanwalts tätig geworden ist
i und nicht lediglich im Rahmen eines "Beschäftigungsverhältnisses in einem Unfeme/imen" bei

j einem dort ebenfalls angesteliten Syndikusanwalt). Soweh der BGH hinsichtlich der Voraus-
( Setzungen für den Erwerb von Fachanwaltsbezeichnungen In begrenztem Umfang Ausnahmen
[ zulässt (vgl BGH Beschluss vom 4.11.2009 -AnwZ(B} 1&09- NJW 2010, 377, 379 RdNr17
1 mwN, insofern in BGHZ 183, 73 nicht abgedruckt vgi-zur Verfassungsmäßigkeit des Vorgehens
i der Fachgerichte, wenn sie Nachweise des Bewerbers über die in seiner Eigenschaft als Syndi-
f kusanwalt betreuten Fälle als nicht ausreichend bewerten, BVerfG Beschluss vom
1 20.3.2007 - 1BvR 142/07 - NJW 2007, 1945), ist dies für den vorliegenden Zusammenhang
f .erkennbar ohne Bedeutung; im Übrigen sieht der BGH hierdurch seine sonstige Rechtspre-
[ chung ausdrücklich als nicht betroffen an.
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30 Die Rechtsprechung des BGH wird durch die Materialien zum Entwurf der Bundesregierung

eines Gesetzes zur Neuordnung des Berufsrechts der Rechtsanwälte und der Patentanwälte

(BT-Drucks 12/4993) bestätigt. Der Rechtsausschuss (6. Ausschuss) vermerl^t in der Drucks

12/7656 (Beschiussempfehlung und Bericht) auf S 49 zu Nummer 18a (§ 46 BRAO):

"... Nicht aufgegriffen hat der Ausschuß den in der Anhörung am 1. Dezember 1993
von Vertretern der_ Syndikusanwälte im Deutschen Anwaltverein vorgebrachten Vor
schlag, durch eineÄnderung des§ 46 BRAO dem Syndikusanv/alt einzuräumen, daß er
auch im Angestelltenverhättnls als Anwalttätig wird.
Eine solche Änderung hätte zur Folge gehabt, daß der Syndikusanwalt, der jetzt Im
Nebenberuf Rechtsanwalt Ist und im Hauptbeaif als Angestellter seinen Arbeitgeber in
rechtlichen Angelegenhelten berät, auch in.seiner Eigenschaft als rechtlicher Berater
seines Arbeitgebers Rechtsanwalt mit allen Rechten und Pflichten ist. Der Ausschuß ist
in seinen Beratungen zu dem Ergebnis gekommen, daß das in den §§ 1 bis 3 BRAO
normierte Berufsbild des Rechtsanwalts, we es sich auch inder Allgemeinheit von ihm
als unabhängigem Organ der Rechtspflege gebildet hat, mit der Tätigkeit unvereinbar
ist, wenn der Syndikus im Rahmen seines Dienstverhältnisses als Anwalt auftritt. Bei
derTätigkeit, die der Syndikus für seinen Dienstherrn leistet, sind dann, wenn der Syn
dikus persönlich mit der Materie des Einzelfalls befaßt gewesen ist, die durch das Ge
setz der freien Advokatur gekennzeichneten typischen Wesensmerkmale der freien
Berufsausübung, die das Bild des Rechtsanwalts bestimmen, nicht gegeben. Seine
freie und unreglementierte Selbstbestimmung wärejm Rahmen seines Arbeltsverhält
nisses, in dem er grundsätzlich dem Prinzip der Über- und Unterordnung unterliegt,
nicht gewährleistet. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
4. November 1992 zum anwaltlichen Zweitberuf (1 BvR 79/85 u. a.) spricht zwar einer
seits für eine weitgehende Öffnung zum Zweitbemf, wenn durch BerufsausObungsre-
gelungen die Gefahr von Interessenkolllsionen vermieden wird. Das Gericht hat in die
sem Zusammenhang aber auch erneut die Gemeinschaftsgüter der Stellung des
Rechtsanwalts als unabhängiges Rechtspflegeorgan und der Funktionsfähigkeit der
Rechtspflege anerkannt, Beides steht nach der einhelligen Auffassung des Ausschus
ses einer Änderung des§46BRAO in dem gewünschten Sinn entgegen."

31 Ebenso hat schließlich der EuGH (Urteil vom 14.9.2010 - C-550/07P - NJW 2010, 3557) ent

schieden, dass die Kommunikation zwischen Mandant und Rechtsanwalt einer gemeinsamen

Tradition der Mitgliedsstaaten entsprechend nur für Schriftwechsel gilt, der von "unabhängigen

Rechtsanwälten" ausgeht, dh von Anwälten, .die nicht durch einen Dienstvertrag an den Man

danten gebunden sind.

32 6. Die gegen dieses Ergebnis vorgebrachten Einwände greifen nicht durch.

33 a) Ungeachtet möglicher Inhaltficher Übereinstimmungen kommt für das Deckungsverhältnis der
gesetzlichen Rentenversichenjng nicht in Betracht, abhängige Beschäftigung undeine daneben

ausgeübte selbständige Tätigkeit als Rechtsanwalt im Sinne eirter einheftKcKen Betrachtung "zu

sammenzuziehen". Die isolierte Fragestellung, ob eine anwaltliche Tätigkeit in Gestalt einer ab

hängigen Beschäftigung ausgeübt werden kann und damit grundsätzlich eine Befreiungsmög
lichkeit eröffnet ist, würde damit gerade verlassen. Die beiden (einzigen) Formen derAusübung
einer Enwerbstätlgkeit, die selbständige Tätigkeit und die abhängige Beschäftigung, schließen
sich im Übrigen wechselseitig aus. Wo -wie vorliegend - die Befreiung von der Verslcherungs-
pfiicht aufgrund einer abhängigen Beschäftigung in Frage steht, können Gesichtspunkte der
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selbständigen Erwerbstätigkeit keine Rolle spielen. Es entspricht daher ständiger Rechtspre

chung des BSG im Rentenversichernngsrecht, dass, wenn nebeneinander verschiedene ren
tenversicherungsrechtlich bedeutsame Sachverhalte vorliegen, das Bestehen von Versiche-
rungspfllcht (oder Versicherungstreiheit bzw Versichenjngsbefreiung) hinsichtlich des einen
Sachverhalts grundsätzlich keine Wirkung für den anderen Sachverhalt hat, jeder Sachverhalt
mithin, wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, selbständig zu beurteilen ist und es deshalb
zulässigerweise zu Mehrfachversicherungen und mehrfacher Beitragspflicht kommen kann (vgl
BSG Urteile vom 4.11.2009 -B12R 7/08 R- SozR 4-2600 §2 Nr 13 RdNr 19 mit Hinweis auf

die Rechtslage bereits vor Inkrafttreten des SGB VI, vom 13.9.1979 - 12 RK 26/77 - BSGE49,
38, 39 f =SozR 2200 § 1227 Nr 29 S67, 68 f, mwN und vom 2.6.1982 - 12 RK 66/80- SozR
5800 §2 Nr3-, s auch -hieran anknüpfend - die Begründung zum Entwurf eines Rentenreform-
gesetzes 1992, BT-Drucks 11/4124 S 148).

34 b) Rechtlich ist'auch unerheblich, ob die In Frage stehende Beschäftigung Inhaltlich "Elemente"
der anwaltlichen Berufstätigkeit aufweist. § 6 Abs 1 S 1 Nr 1 SGB VI fordert - wie darge

legt- nach Normwortlaut und Funktion stets zusätzlich, dass die Tätigkeit, die zur
Versicherungspflicht bei der berufsständischen Versorgungseinrichtung führt, gleichzeitig in der
Form der Beschäftigung ausgeübt wird und Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenver
sicherung begründet Ist dies -wie vorliegend für eine Tätigkeit als Rechtsanwalt bei einem nicht
dem Standesrecht unterworfenen Arbeitgeber - von vornherein ausgeschlossen, sind mögliche
Sachbezüge der ausgeübten En/verbstätigkelt zum Berufsbild des Rechtsanwalts ohne rechtli-

i ehe Bedeutung. Ihr Vorliegen könnte nicht mehr zu einem Lebenssachverhalt führen, der die
I tatbestandiichen Voraussetzungen von § 6 Abs 1 S 1 Nr 1 SGBVt invollem Umfang erfüllt.
i

i-
l

[ 35 Die tatbestandiichen Voraussetzungen von §6 Abs 1 S1 Nr 1 SGB VI können auch nicht da-
l durch umgangen werden, dass ein Innerer (sachlicher) Zusammenhang der behaupteten Art
• "theorie-"gestützt begründet wird. Was für den inneren Zusammenhang als solchen gilt, betrifft
' notwendig auch alle zum Beleg seines Vorliegens benannten Einzelkriteden und "Kriterienfor-
I • mein", damit auch die sog Vier-Kriterien-Theorie ("rechtsberatend, rechtsvermittelnd, rechtsent-
• scheidend, rechtsgestaltend") und jedes ihrer Elemente. Erst recht fehlt es an jeder Rechts-

j grundlage, die "Vler-Kriterien-Theorle" an Stelle des gesetzlichen Tatbestands der Rechtsan-
J Wendung zugrunde zu legen und damit die Rechtsfolge des §6Abs 1 S1 Nr 1SGB VI mit der
i vorliegend in Frage stehenden Failgruppe zu verbinden, für die sie der hierzu einzig berufene

Gesetzgeber gerade nicht vorgesehen hat. Unterschiedliche Absicherungen in unterschiedlichen
\ Systemen sind ^Konsequenz des Umstandes, dass synchron und diachron eine Vielzahl von
] Erwerbstätigkeiten betrieben werden kann, und deren hieran anknüpfende Absicherung nicht
( ihrerseits Im Sinne eines einhertlichen Gesamtkonzepts durch zwingendes Recht koordiniert ist.
\ Es gibt deshalb auch keinen Rechtssatz des Inhalts, dass stets nur die Zugehörigkeit zu einem
j einzigen Sicherungssystem in Betracht kommen könnte oder es ungeachtet einer Ändenjng der
j •hierfür rechtlich maßgeblichen Umstände stets bei der einmal begründeten Zuständigkeit eines
1 Systems zu verbleiben habe. Nur soweit der Gesetzgeber hierfür Im Einzelfall Anlass gesehen

!
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hal und im Anwendungsbereich der jeweiligen Koordinierungsregelung, i^ann hiervon aus

nahmsweise abgesehen werden. Auch insofern bedarf es schließlich keines näheren Eingehens

auf den Theorie-Charakter der "Vier-Kriterien-Theorie" im Sinne der Wissenschaftstheorie bzw

einer wissenschaftlich betriebenen Jurispnjdenz.

36 c) Die gesetzlich geforderte positive Feststellung, dass dieselbe Erwerbstätigkeit, die die Mit

gliedschaft In der berufsständischen Versorgungseinrichtung begründet hat, wegen ihrer Aus

übung in der Form der Beschäftigung zugleich Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten

versicherung begründet, kann entgegen der Ansicht des LS6 nicht durch diejenige ersetzt wer

den, dass die in der Form der Beschäftigung ausgeübte En/verbstätigkeit der Zul^sung zur

Rechtsanwaltschaft nicht ursprünglich oder nachträglich entgegensteht. Zwar stellt sich aus der

Sicht der adein auf einer arbeitsrechtlichen Nebentätigkeit gründenden Zulassung zur Rechts

anwaltschaft umgekehrt die Frage, ob eine daneben ausgeübte Tätigkeit mit dem Anwaltsberuf

vereinbar ist und daher ihrer Erteilung nicht entgegensteht (§ 7 Nr6 BRAO) bzw ihren Widerruf

nicht forderten 14Abs2 Nr6 BRAO). Indessen ist die hierzu vorliegend umfangreiche - und seit

dem Beschluss des BVerfG vom 4.11.1992 (1 BvH 79/85 ua -BVerfGES?, 287) im Sinne der

Liberalisierung nachhaltig geänderte- Rechtsprechung soweit ersichtlich zu keinem Zeit

punkt - selbstwidersprüchllch - auf den Gedanken gekommen, dass eine Unvereinbarkeit schon

deshalb nicht vorliegen könnte, weil es sich bei der im Rahmen einer Beschäftigung ausgeübten

Tätigkeit um einen genuinen Teil des anwaltlichen Berufsbildes handeln könnte. Die oft zitierte

Beschäftigung als Taxi-Fahrer steht der anwaltlichen Berufsausübur\g nicht entgegen, gehört ihr

aber evident nicht zu. Dasselbe gilt Insbesondere für den Inhalt solcher Beschäftigungen, die

Rechtsberatung gegenüber dritten Personen (vgl BGH Beschlüsse vom 3.3.1986 -AnwZ(B)

1/86- BGHZ 97, 204,206 und vom 19.6.1995- AnwZ{B) 4/95 - NJW-RR 1995, 1083, 1084und

die Nachweise bei BGHBescNuss vom 27.5.1991 - AnwZ(B) 4/91 - NJW 1991, 2289) oder die

juristische Sachbearbeitung bei einer Rechtsschutzversicherung (BGH Beschluss vom

21.11.1994 -/knwZ(B) 44/94 - NJW 1995, 1031) zum Inhalt haben. Die Vereinbarkeit von An

waltsberuf und daneben ausgeübter Tätigkeit ist damit zwar notwendig, weil andernfalls eine

Zulassung zur Anwaltschaft nicht erfolgen könnte, zur Begründung der für die Anwendung von"

§ 6 Abs 1 S1 Nr 1 SGB VI notwendig erforderlichen Doppelrelevanz aber nicht hinreichend.

Auch alle sonst von § 7 Nr8, § 14 Abs 1, Abs2 Nr8 BRAO erfassten Tätigkeiten sind gerade

solche außerhalb des anwaltlichen Berufsfelds in einem Zweitberuf (vgl exemplarisch BGH vom

19.6.1995-AnwZ(B) 4/95-NJW-RR 1995, 1083, 1084).

37 d) Hinweise für eine fehlende Anwendbarkeit von § 46 BRAO auf Fälle der vorliegenden Art

fehlen vollständig. Die Vorschrift gehört zu den Berufsausübungsregelungen, die als gegenüber

Berufszugangsregelungen (Art 12 Abs 1 GG) der vorstehend erörterten Art weniger schwer wie

gender Eingriff das Verhältnis der durch Zulassung eröffneten anwaltUchen Berufstätigkeit zu

einer daneben ausgeübten Beschäftigung betreffen. Insofern begründet § 46 BRAO besondere

Berufspflichten der Syndikusanwälte und bestätigt im Rückschluss gleichzeitig, dass die Aus

übung einer abhängigen Beschäftigung der Rechtsstellung eines unabhängigen Organs der
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Rechtspflege selbst dann nicht von vornherein entgegensteht, wenn sie anwaltiichen Standes
pflichten nicht untenworfen und die Arbeitszeit und Arbeitskraft überwiegend in Anspruch nimmt
(vgl BVerfG BescNuss vom 4.11.1992 - 1BvR 79/85 ua - BVerfGE 87, 287, 297\ zur fehlenden
Anwendbarkeit von § 46BRAO bei einem angesiellten Rechtsanwalt, derunabhängig und wei
sungsfrei Mandate bearbeitet, die sein Arbeitgeber oder Dienstherr übernommen hat s im Übri
gen BGH Beschluss vom 6.3.2006 -AnwZ(B) 37/05 - BGHZ 166. 299 und BGH BescNuss vom
4.11.2009 -/[nwZ(B) 16/09 - NJW 2010, 377, 379 RdNr 17 insofern in BGHZ 183, 73 nicht
abgedruclct). Auch insofern geht es jedoch stets um die Abgrenzung verschiedener rechtsbera
tender und -besorgender Tätigkeiten (vgl BGH BescNuss vom 19.6.1995 -AnwZfS;
4/95 - NJW-RR 1995, 1083, 1084) und Insbesondere um die Unterscheidung zwischen dem wei
sungsfreien, unabhängigen Rechtsanwalt und dem 'Syndikusanwalt, der im Rahmen eines stän
digen Dienst- oder ähnlichen Beschäftigungsverhältnisses seine Arbeitszeit und Arbeitskraft zur
Verfügung stellen muss (BGH UrtBÜ vom 25.2.1999 - IX ZR 384/97- BGHZ 141, 69", BGH Be
schlüsse vom 18.6.2001 'AnwZ(B) 41/00- NJW 2001, 3130 und vom 7.2.2011 - AnwZ(B)

20/10- NJW 2011, 1517, 1520 RdNr 27] Anwaftsgerichtshof Hamburg Beschluss vom
3.9.2002 ' IIZU 11/01 - BRAK-Miti2002, 283).

38 e) Der mit der verbreiteten Bezeichnung 'Doppelberufstheorie' bezeichnete rechtliche Umstand
gibt unter diesen Umständen der Sache nach die von BGH, BAG, BVerfG und EuGH überein
stimmend gegebene und fortlaufend bestätigte negative Antwort auf die Rechtsfrage wieder, ob
der Syndikusanwalt auch in seiner abhängigen Beschäftigung als Rechtsanwalt anzusehen ist.
Soweit mit derWortwahl eine geringere Verbindlichkeit im Sinne einer interpretatlven 'Kleinthe
orie" (vgi zur Klassifikation in Anlehnung an Ralf Dreier Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtsiehre,
S.Aufi, Köln/Mönchen 2008, S 163, 165) behauptet werden soll, steht dem "die fundamentale
objektive Bedeutung der seit einem Jahrhundert durchgesetzten freien Advokatur* (BVerfG Be
schluss vom 8.3.1983 - 1BvR 1078/80 - BVerfGE 63, 266, 282) und das Gewicht einer über
Jahrzehnte fortgeführten einhelligen Auffassung der Rechtsprechung und von deren Bindungs
wirkung entgegen, die ein formloses Abweichen zugunsten eines anderen gedanklichen Kon-
strukts zumindest nicht ohne Weiteres erlauben. Weder wird mit einem derartigen Verständnis

der BRAO ein "einheitlicher Beruf künstlich aufgespalten" noch existieren nachvollziehbare Hin
weise auf eine "Aufweichung" oder "Aufhebung" des mit der Bezeichnung "Doppelberufs- oder
Zweitberufstheorie' benannten rechtlichen Sachverhalts.

39 f) §6 Abs 1 S1 Nr 1 S.GB VI ist als abschließende Ausnahmeregelung einer weiten, enweitern- 5
den oder analogen Anwendung weder bedürftig noch fähig. Der Kläger gehört als abhängig Be- |
schäftigter IS von §7Abs 1S1SGB IV zum Kernbereich der typisiert Schutzbedürftigen und |
deshalb grundsätzlich in allen Zweigen der Sozialversicherung (vgl §2 Abs 2 Nr 1SGB IV) und . i
insbesondere in der gesetzlichen Rentenversicherung (§1 S1 Nr 1Halbs 1SGB VI) Zwangs- ^
versicherten. Diese einfachgesetzliche Leitentscheidung wird für den Personenkreis, dem der |
Kläger zugehört, auch nicht unmittelbar spezialgesetzlich modifiziert oder revoaert. Umstände, |
die •Ihrerseits typisierend - trotz Ausübung einer Beschäftigung der Annahme der Schutzbe- |
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